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Erklärung zur Unternehmensführung  

 

 

 
Corporate Governance hat bei der Wacker Neuson Group einen 
hohen Stellenwert. Vorstand und Aufsichtsrat fühlen sich den 
Grundsätzen einer verantwortungsvollen, qualifizierten, nachhal-
tigen und transparenten Unternehmensführung verpflichtet. Das 
Handeln ist auf den langfristigen Erfolg und die Wertsteigerung 
der Unternehmensgruppe ausgerichtet. Das in der Unterneh-
mensgruppe verankerte Unternehmensleitbild ist dabei integra-
ler Bestandteil aller Geschäftsprozesse. 

Erklärung zur Unternehmensführung 

Der Vorstand berichtet in der vorliegenden Erklärung – zugleich auch 
für den Aufsichtsrat – über die Unternehmensführung. Damit ent-
spricht er §§ 289f i.V.m. 315d HGB sowie Grundsatz 23 des  
Deutschen Corporate Governance Kodex („DCGK“). 

1. Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 

Für Vorstand und Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE ist der DCGK 
ein wichtiges Regelwerk; beide Organe fühlen sich seinen Grundsät-
zen einer verantwortungsvollen, qualifizierten, nachhaltigen und trans-
parenten Unternehmensführung verpflichtet. Die Gremien haben sich 
daher ausführlich mit den Empfehlungen des DCGK auseinanderge-
setzt und zuletzt mit Datum vom 4. Dezember 2025 folgende Entspre-
chenserklärung abgegeben: 

Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß 
§ 161 AktG 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex enthält Empfehlungen 
und Anregungen zur Leitung und Überwachung deutscher börsenno-
tierter Gesellschaften in Bezug auf Aktionäre und Hauptversammlung, 
Vorstand und Aufsichtsrat, Transparenz, Rechnungslegung und Ab-
schlussprüfung. Das deutsche Aktienrecht verpflichtet den Vorstand 
und den Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft, jährlich zu 
erklären, welche dieser Empfehlungen nicht angewendet wurden oder 
werden und dies zu begründen („comply or explain“). 

Vorstand und Aufsichtsrat identifizieren sich mit der vom Deutschen 
Corporate Governance Kodex verdeutlichten Pflicht, im Einklang mit 
den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft für den Bestand des Un-
ternehmens und seine nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen (Unter-
nehmensinteresse) sowie eine verantwortungsvolle und transparente 
Unternehmensführung und -kontrolle zu fördern. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE erklären hiermit ge-
mäß § 161 AktG: 

Die Wacker Neuson SE entsprach seit Abgabe der letzten Entspre-
chenserklärung vom 3. Dezember 2024 den vom Bundesministerium 

der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 27. Juni 2022 
bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 28. April 
2022 („DCGK 2022“) und wird den Empfehlungen des DCGK 2022 
auch in Zukunft entsprechen, mit Ausnahme folgender Abweichungen: 

Empfehlung A.5 DCGK 2022: Das interne Kontrollsystem und das 
Risikomanagementsystem der Wacker Neuson Group wurde für das 
Geschäftsjahr 2024 im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess in 
dem im März 2025 veröffentlichten Lagebericht den gesetzlichen An-
forderungen entsprechend beschrieben. Das interne Kontrollsystem 
und das Risikomanagementsystem umfassen auch ein Compliance 
Management System. Als weitere Bestandteile enthielt der Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2024 im Zuge der Nachhaltigkeitsbe-
richtserstattung auch Angaben zu den wesentlichen Merkmalen des 
internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems in Be-
zug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da unklar ist, welche 
weiteren Angaben vom DCGK 2022 im Lagebericht zu den wesentli-
chen Merkmalen der eingerichteten Systeme und zu deren Angemes-
senheit und Wirksamkeit über die gesetzliche Berichtspflicht hinaus 
gefordert werden, wird für die Vergangenheit vorsorglich eine Abwei-
chung von der Empfehlung A.5 DCGK 2022 erklärt. 

Im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 wird entsprechend der Ko-
dexempfehlung die Beschreibung der wesentlichen Merkmale auf das 
gesamte interne Kontrollsystem und Risikomanagementsystem erwei-
tert und dabei auch zur Angemessenheit und Wirksamkeit dieser Sys-
teme Stellung genommen werden. 

Empfehlung B.5 DCGK 2022: Zur Wahrung der Kontinuität im zuletzt 
2021 neu konstituierten Vorstand entschied sich der Aufsichtsrat bei 
den seit Juni 2024 geltenden Verlängerungen der Dienstverträge von 
Herrn Dr. Tragl und Herrn Burkhard für Laufzeiten, die die definierte 
Altersgrenze von 62 Jahren überschreiten. 

Empfehlung C.1 DCGK 2022: Der Aufsichtsrat berücksichtigt bei sei-
nen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung für die Wahl der An-
teilseignervertreter die gesetzlichen Vorgaben und die Empfehlungen 
des DCGK 2022 hinsichtlich der persönlichen Voraussetzungen für 
Aufsichtsratsmitglieder. 

Im Vordergrund stehen dabei nicht die Ausfüllung eines Kompetenz-
profils oder die Verfolgung eines Diversitätskonzepts, sondern – un-
abhängig von Nationalität und Geschlecht – die fachliche und persön-
liche Kompetenz möglicher Kandidatinnen und Kandidaten unter be-
sonderer Beachtung der unternehmensspezifischen Situation. Im 
Rahmen der Bewertung der Kompetenz berücksichtigt der Aufsichts-
rat auch angemessen die internationale Tätigkeit des Unternehmens, 
potentielle Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Auf-
sichtsratsmitglieder, die festgelegte Altersgrenze für Aufsichtsratsmit-
glieder und das Prinzip der Vielfalt (Diversity) sowie für die gewählten 
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Arbeitnehmervertreter die besonderen Regeln der Mitbestimmungs-
gesetze. 

Die Benennung konkreter Ziele für seine Besetzung oder die Erarbei-
tung eines spezifischen Kompetenzprofils unter Beachtung von Diver-
sität und Expertise in Nachhaltigkeitsfragen für das Gesamtgremium 
im Übrigen hält der Aufsichtsrat dabei für nicht erforderlich, so dass 
die Art und Weise oder der Stand der Umsetzung solcher Profile oder 
Konzepte – mit Ausnahme der Erfüllung der entsprechenden gesetz-
lichen Pflichten, wie insbesondere aus dem Gesetz für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
(„Frauenquote“) – auch nicht in Form einer Qualifikationsmatrix in der 
Erklärung zur Unternehmensführung offengelegt werden. 

Angesichts der in der Erklärung zur Unternehmensführung enthalte-
nen Erläuterungen zur Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder 
sieht der Aufsichtsrat zudem davon ab, in der Erklärung zur Unterneh-
mensführung noch einmal explizit über die nach seiner Einschätzung 
angemessene Zahl der Mitglieder und deren Namen zu informieren. 

Empfehlung C.14 DCGK 2022: Der Aufsichtsrat hält die nach bishe-
riger Übung für die Hauptversammlung und ständig auf der Unterneh-
menswebsite verfügbar gemachten Informationen für ausreichend, so 
dass von einer Erarbeitung, Veröffentlichung und Aktualisierung de-
taillierterer Lebensläufe für vorgeschlagene oder schon im Amt befind-
liche Aufsichtsräte weiterhin abgesehen wird. 

Empfehlung D.4 DCGK 2022: Der Aufsichtsrat hat keinen Nominie-
rungsausschuss gebildet. Die Größe des Aufsichtsrats (vier Anteils-
eignervertreter) rechtfertigt keinen besonderen Ausschuss zum Vor-
schlag von Aufsichtsratskandidaten der Anteilseigner. 

Empfehlung G.18 DCGK 2022: Die bisherige Vergütung des Auf-
sichtsrats enthält eine kurzfristig orientierte erfolgsabhängige Vergü-
tung. Dieses Modell soll beibehalten werden, da es nicht als Steue-
rungsanreiz oder Bonifizierung des Aufsichtsrats für die langfristige 
Entwicklung der Gesellschaft anzusehen ist, sondern vielmehr in we-
niger erfolgreichen Jahren ein Atmen der Vergütung ermöglicht. 

München, den 4. Dezember 2025 

Wacker Neuson SE 

Vorstand und Aufsichtsrat 

Dr. Karl Tragl  Hans Neunteufel 

Vorstandsvorsitzender Aufsichtsratsvorsitzender 

 

Obige Entsprechenserklärung steht den Aktionären dauerhaft auf der 
Internetseite der Wacker Neuson SE unter der Internetadresse 
→www.wackerneusongroup.com in der Rubrik Investor Relations/Cor-
porate Governance zur Verfügung. Sie wird nach Bedarf, mindestens 
aber einmal jährlich, aktualisiert. Nicht mehr aktuelle Entsprechenser-
klärung sowie die Erklärungen zur Unternehmensführung als Teil der 
jeweiligen Geschäftsberichte bleiben für die Dauer von mindestens 
fünf Jahren auf der Internetseite der Unternehmensgruppe zugäng-
lich. Weitere Einzelheiten der Corporate-Governance-Praxis können 
dem nachfolgenden Berichtsteil dieser Erklärung zur Unternehmens-
führung entnommen werden. 

2. Corporate Governance  

Dieser Berichtsteil beschreibt die Arbeitsweise von Vorstand und Auf-
sichtsrat sowie die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Aus-
schüsse des Aufsichtsrats. 

Die Wacker Neuson SE ist eine börsennotierte europäische Aktienge-
sellschaft (Societas Europaea) deutschen Rechts mit dem Sitz in Mün-
chen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München un-
ter HRB 177839. Bei ihrer Gründung haben sich die Aktionäre für das 
im deutschen Aktienrecht übliche duale Führungssystem entschieden, 
das die zwei Organe Vorstand und Aufsichtsrat mit jeweils eigenstän-
digen Kompetenzen ausstattet. Die beiden Gremien arbeiten dabei 
eng und vertrauensvoll zusammen, um eine nachhaltige Steigerung 
des Unternehmenswertes zu erzielen. 

Vorstand 

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und führt die 
Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und seiner Ge-
schäftsordnung. Der Vorstand bestand im Berichtsjahr 2025 aus vier 
Mitgliedern. Der Vorstand leitet die Unternehmensgruppe eigenver-
antwortlich und vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergericht-
lich. Dabei gilt der Grundsatz der Gesamtverantwortung: Die Mitglie-
der des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die ge-
samte Geschäftsführung. 

Der Vorstand plant die strategische Ausrichtung der Unternehmens-
gruppe, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Umset-
zung. Er ist auch verantwortlich für die Jahres- und Mehrjahrespla-
nung der Gesellschaft und des Konzerns sowie für die Erstellung der 
gesetzlich erforderlichen Berichte, wie beispielsweise der Jahres- und 
Konzernabschlüsse sowie der Zwischenfinanzberichte. Er trägt ferner 
Sorge für ein angemessenes Risikomanagement und -controlling so-
wie für eine regelmäßige, zeitnahe und umfassende Berichterstattung 
an den Aufsichtsrat; diese umfasst alle für die Gesellschaft und den 
Konzern relevanten Aspekte der Strategie, der Unternehmenspla-
nung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanage-
ments und der Compliance. 

Die Geschäftsordnung des Vorstands regelt die Verantwortlichkeiten 
und die Zusammenarbeit im Vorstand: Ihr Fokus liegt auf den Ressort-
zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder, den dem Gesamt-
vorstand vorbehaltenen Angelegenheiten, der Beschlussfassung (vor 
allem den erforderlichen Beschlussmehrheiten) sowie auf den Rech-
ten und Pflichten des Vorsitzenden des Vorstands. Vorstandssitzun-
gen finden regelmäßig statt und werden vom Vorstandsvorsitzenden 
– auch auf Verlangen eines Vorstandsmitglieds – einberufen. Der Vor-
stand trifft seine Entscheidungen grundsätzlich mit einfacher Mehrheit, 
sofern dies gesetzlich nicht anders geregelt ist. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Der Vorstandsvorsitzende führt und koordiniert den Gesamtvorstand. 
Er repräsentiert die Gesellschaft und den Konzern gegenüber der Öf-
fentlichkeit, insbesondere gegenüber Behörden, Wirtschaftsverbän-
den sowie Publikationsorganen. 

Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson SE, der Muttergesell-
schaft des Konzerns, war im Berichtsjahr 2025 Herr Dr. Karl Tragl; ein 
Stellvertreter wurde nicht bestellt. Nähere Angaben zu einzelnen Vor-
standsmitgliedern, insbesondere die Zuständigkeitsbereiche inner-
halb des Vorstands, werden im Konzernanhang unter der Anhangsan-
gabe Nr. 34 „Organe der Gesellschaft“ (→ Geschäftsbericht 2025 der 
Wacker Neuson Group) dargestellt. 
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Maßnahmen und Geschäfte von grundlegender Bedeutung bedürfen 
– der Geschäftsordnung des Vorstands beziehungsweise der Satzung 
entsprechend – der Zustimmung des Aufsichtsrats. Sie werden den 
Anteilseignern und dem Kapitalmarkt zudem rechtzeitig mitgeteilt, um 
die Entscheidungsprozesse auch unterjährig transparent zu gestalten 
und die Kapitalmarktteilnehmer angemessen zu informieren. 

Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei wesentlichen Entscheidun-
gen, überwacht seine Arbeit und bestellt und entlässt die Vorstands-
mitglieder; hierbei hat er festgelegt, dass Vorstandsmitglieder im Re-
gelfall nicht länger als zur Beendigung ihres 62. Lebensjahres bestellt 
werden sollen. 

Der Aufsichtsrat sorgt mit Unterstützung des Präsidialausschusses 
und unter Einbindung des Vorstands für eine langfristige Nachfolge-
planung für die Besetzung des Vorstands. Innerhalb des Aufsichtsra-
tes wird die Nachfolgeplanung intern vor allem im Präsidialausschuss 
diskutiert, der sich fortwährend ein Bild von der Leistungsfähigkeit des 
Vorstands macht und einen etwaigen Ergänzungsbedarf frühzeitig 
identifiziert. Dabei werden die Vertragslaufzeiten der aktuell bestellten 
Vorstandsmitglieder und etwaige Verlängerungsmöglichkeiten, vo-
raussichtlich zu besetzende Ressorts sowie die strategische Planung 
der Unternehmensgruppe für die Zusammensetzung des Vorstands 
berücksichtigt. 

Im Hinblick auf einen späteren Bedarf an neuen Vorstandsmitgliedern 
wirkt der Aufsichtsrat auf die Identifizierung und sachgerechte interne 
Entwicklung von Personen auf nachgeordneten Führungsebenen in-
nerhalb der Unternehmensgruppe durch den Vorstand hin. Es finden 
dazu regelmäßig Gespräche mit verschiedenen Führungskräften des 
Konzerns statt, um gemeinsam mit dem Vorstand deren Eignung für 
übergeordnete Managementaufgaben zu evaluieren und ggf. eine ge-
zielte Förderung solch geeigneter Führungskräfte zu ermöglichen. 

Insoweit verständigen sich Aufsichtsrat und Vorstand regelmäßig über 
als mögliche konkrete Nachfolger geeignete Kandidatinnen und Kan-
didaten. Aus den Beratungen des Aufsichtsrats und des Vorstands 
und den persönlichen Gesprächen entwickelt der Aufsichtsrat bzw. 
der Präsidialausschuss für anstehende Nachbesetzungen ein Anfor-
derungsprofil mit wesentlichen Eigenschaften und Qualifikationen po-
tenzieller Kandidatinnen und Kandidaten. Sofern es nicht um seine ei-
gene Nachfolge geht, wird dabei auch der Vorsitzende des Vorstands 
eingebunden. Bei Bedarf werden der Aufsichtsrat bzw. der Präsidial-
ausschuss bei der Entwicklung der Anforderungsprofile und/oder der 
Auswahl geeigneter Personen von externen Beratern unterstützt. Ent-
steht ein kurzfristiger Bedarf im Vorstand, werden interne und externe 
Kandidatinnen und Kandidaten parallel in Betracht gezogen und in ei-
nem bedarfsgerechten, der Situation des Einzelfalls angepassten Pro-
zess ausgewählt. 

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Davon sind nach der 
Vereinbarung über die Beteiligung der Mitarbeitenden im Aufsichtsrat 
der Wacker Neuson SE vier Mitglieder Vertreter der Anteilseigner und 
zwei Mitglieder Vertreter der Arbeitnehmer – wie auch vom deutschen 
Drittelbeteiligungsgesetz vorgesehen. Der Aufsichtsrat berücksichtigt 
bei seiner Zusammensetzung unter Beachtung der unternehmens-
spezifischen Eigentümerstruktur die internationale Tätigkeit der Unter-
nehmensgruppe, potenzielle Interessenkonflikte, die Anzahl der nach 
Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängigen Aufsichtsratsmitglie-
der, die von ihm definierte Altersgrenze von 75 Jahren für Aufsichts-
ratsmitglieder und das Prinzip der Vielfalt (Diversity). 

Der Aufsichtsrat hält die Definition des Begriffs der Abhängigkeit im 
DCGK 2022 sowie die dort definierten Indikatoren bzw. Kriterien für 
eine (vermutete) Abhängigkeit nach wie vor für sachlich falsch. Da alle 
Anteilseignervertreter sämtliche Entscheidungen im Aufsichtsrat un-
verändert ausschließlich am Unternehmensinteresse ausrichten, sieht 
der Aufsichtsrat sie grundsätzlich als unabhängig von der Gesellschaft 
und vom Vorstand an. 

Es wird zudem auf folgenden Sachverhalt hingewiesen: Einige Aktio-
näre, die den Familien Wacker und Neunteufel zuzurechnen sind, hal-
ten über ihre Vermögensverwaltungsgesellschaften direkt und indirekt 
Aktienpakete der Wacker Neuson SE (PIN Privatstiftung mit rund 
25 Prozent sowie SWRW Verwaltungs-GmbH mit rund 17 Prozent). 

Einige Aufsichtsräte sind Gesellschafter und/oder Geschäftsführer 
dieser Vermögensverwaltungsgesellschaften und/oder von mit diesen 
verbundenen Unternehmen. Selbst wenn diese Aufsichtsratsmitglie-
der der Anteilseigner damit immer auch das besondere Vertrauen der 
jeweiligen Großaktionäre genießen, sind sie in ihrer Amtsführung je-
doch nicht an Weisungen dieser Großaktionäre gebunden und richten 
sämtliche Entscheidungen im Aufsichtsrat wie bereits oben ausgeführt 
ausschließlich am Unternehmensinteresse aus. 

Die Amtszeiten der seit der Hauptversammlung am 23. Mai 2025 am-
tierenden Aufsichtsratsmitglieder sind nicht vollständig einheitlich, um 
bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats auch künftig flexibel auf 
sich gegebenenfalls ändernde Anforderungen an die Kompetenzen 
reagieren zu können (sog. „Staggered Board“). So ist Herr Neunteufel 
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, gewählt. Die 
Amtszeit von Herrn Prof. Dr. Schüppen läuft bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 
2025 beschließt. Die Herren Riegler und Wacker sind jeweils für eine 
Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Ent-
lastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt, längstens jedoch für 
sechs Jahre, gewählt. Die Amtszugehörigkeit der Aufsichtsratsmitglie-
der wird wie folgt offengelegt: Hans Neunteufel (seit 10/2007), Chris-
tian Kekelj (Arbeitnehmervertreter, seit 06/2017), Peter Riegler (seit 
05/2025), Prof. Dr. Matthias Schüppen (seit 05/2014), Elvis Schwarz-
mair (Arbeitnehmervertreter, seit 08/2002) und Ralph Wacker (seit 
05/2014). Herr Mag. Kurt Helletzgruber ist nach Ende seiner Wahlpe-
riode mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2025 aus 
dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Weitere Angaben 
zu einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern werden im Konzernanhang un-
ter der Anhangsangabe Nr. 34 „Organe der Gesellschaft“  
(→ Geschäftsbericht 2025 der Wacker Neuson Group) dargestellt. 

Die Grundsätze der Zusammenarbeit des Aufsichtsrats sind in seiner 
Geschäftsordnung geregelt, die die Empfehlungen des DCGK wider-
spiegelt und die als ein Bestandteil des Überwachungs- und Kontroll-
prozesses klare und transparente Verfahren und Strukturen vorsieht. 
Die jeweils aktuelle Fassung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 
ist auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich. Der 
Aufsichtsrat beurteilt regelmäßig, so auch wieder zu Beginn des Be-
richtsjahres, die Wirksamkeit seiner eigenen Arbeit und die seiner 
Ausschüsse. Dabei benoten alle Aufsichtsratsmitglieder anhand eines 
detaillierten Fragenbogens verschiedene Aspekte der Gremienarbeit 
auch im Vorjahresvergleich. Arbeitsfelder, die sich gegenüber dem 
Vorjahr deutlich verschlechtern oder insgesamt als nicht zufriedenstel-
lend bearbeitet werden, werden im Plenum ausführlich diskutiert und 
etwaige Verbesserungsmaßnahmen definiert. 

Entscheidungen fällt der Aufsichtsrat nach einfacher Stimmenmehr-
heit, soweit im Gesetz nicht anders geregelt. Bei Stimmengleichheit 
ist ein Beschluss- oder Wahlvorschlag abgelehnt; ein Stichentscheid 
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des Aufsichtsratsvorsitzenden besteht nicht. Der Aufsichtsratsvorsit-
zende beruft die Sitzungen des Gremiums ein, leitet diese und koordi-
niert auch sonst die Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse. 

Der Aufsichtsrat legt die Informations- und Berichtspflichten des Vor-
stands im Detail fest. Die Themenschwerpunkte in der Zusammenar-
beit beider Gremien sowie Einzelheiten zur konkreten Arbeit des Auf-
sichtsrats und seiner Ausschüsse stehen im →Bericht des Aufsichts-
rats, Geschäftsbericht 2025 der Wacker Neuson Group. 

Zusammensetzung und Arbeitsweise von Ausschüssen 

Der Aufsichtsrat arbeitet mit zwei Ausschüssen: dem Präsidial- und 
dem Prüfungsausschuss (Audit Committee). 

Der Präsidialausschuss ist insbesondere für die Ausarbeitung von 
Vorschlägen für die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitglie-
dern, für die Verlängerung ihrer Mandate, für die Vergütung des Vor- 
stands und für das Vergütungssystem sowie für die Vorbereitung von 
Maßnahmen zum Abschluss, zur Änderung und zur Beendigung der 
Vorstandsverträge verantwortlich. Dem Präsidialausschuss gehören 
die Herren Hans Neunteufel, Prof. Dr. Matthias Schüppen und Ralph 
Wacker an. Vorsitzender des Präsidialausschusses ist Herr Neunteu-
fel. 

Der Prüfungsausschuss (Audit Committee) steht in engem Kontakt 
zum Abschlussprüfer: Er erteilt ihm den Prüfungsauftrag für den Jah-
res- und Konzernabschluss, bestimmt die Prüfungsschwerpunkte und 
nimmt die Prüfungsberichte entgegen. Er schließt ferner die Honorar-
vereinbarung mit dem Abschlussprüfer ab, beurteilt dessen Unabhän-
gigkeit und die von ihm zusätzlich erbrachten Leistungen und unter- 
breitet dem Aufsichtsrat einen Vorschlag für die Wahl des Abschluss-
prüfers durch die Hauptversammlung. Der Prüfungsausschuss berei-
tet die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses, zur Billigung des Konzernabschlusses 
sowie zur Prüfung des Berichts des Vorstands zu verbundenen Unter- 
nehmen und der nichtfinanziellen Konzernerklärung und des Vergü-
tungsberichtes vor. Den Vorstand unterstützt und überwacht er insbe-
sondere in Fragen des Rechnungslegungsprozesses, des internen 
Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revi-
sionssystems und der Compliance. 

Dem Prüfungsausschuss gehören die Herren Riegler, Prof. Dr.  
Schüppen, Schwarzmair und Wacker an; das Gremium ist in seiner 
Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut. 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist Herr Prof. Dr. Schüppen. 
Dieser verfügt aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Rechtsan-
walt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer über besondere Kenntnisse 
und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsät-
zen und internen Kontroll- und Risikomanagementsystemen sowie auf 
dem Gebiet der Abschlussprüfung. 

Die Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig und zeitnah aus 
den Ausschüssen an den Aufsichtsrat. Innerhalb der Ausschüsse fal-
len Entscheidungen mit einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit be-
steht ein Stichentscheid des jeweiligen Ausschussvorsitzenden. 

Über weitere Einzelheiten der Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schüsse informiert der aktuelle Bericht des Aufsichtsrats, in dem auch 
die individuelle Teilnahme der Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder 
an den Sitzungen, die Anzahl der Sitzungen als Video- oder Telefon-
konferenz sowie über ggf. durchgeführte Aus- und Fortbildungsmaß- 
nahmen für Aufsichtsräte berichtet wird (→Bericht des Aufsichtsrats, 
Geschäftsbericht 2025 der Wacker Neuson Group). 

Aktionäre und Hauptversammlung 

Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr 
und üben dort ihr Stimmrecht aus. Die Wacker Neuson SE verfügt 
ausschließlich über voll stimmberechtigte, auf den Namen lautende 
Aktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Tagesordnung für die 
Hauptversammlung einschließlich der für die Hauptversammlung er-
forderlichen Berichte und Unterlagen werden fristgerecht auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und sind dort für die Akti-
onäre leicht erreichbar. 

Die ordentliche Hauptversammlung ist in diesem Jahr für den 13. Mai 
2026 wieder als reine Präsenz-Hauptversammlung geplant. Der Vor-
stand erleichtert den Aktionären ihre Stimmrechtsausübung durch von 
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, denen die Aktionäre 
weisungsgebundene Vollmachten erteilen können. Die Aktionäre kön-
nen ihre Rechte in der Hauptversammlung auch durch einen Bevoll-
mächtigten, z. B. einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl wahrneh-
men lassen. 

Zudem stellt die Gesellschaft den Aktionären als Service und nur im 
Vorfeld der Hauptversammlung einen passwortgeschützten Inter-
netservice auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung, über 
den – neben der Anmeldung zur Hauptversammlung und der Erteilung 
von Vollmachten – auch eine Abstimmung im Wege der elektroni-
schen Briefwahl bis einen Tag vor der Hauptversammlung möglich ist. 
Eine Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer 
Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist über den 
passwortgeschützten Internetservice nicht möglich. In der Einberu-
fung der Hauptversammlung werden die Einzelheiten dazu erläutert 
werden. 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

Der Konzernabschluss der Wacker Neuson SE wird nach den Grunds-
ätzen der International Financial Reporting Standards (IFRS), der Jah-
resabschluss und der zusammengefasste Lagebericht für die Gesell-
schaft und ihren Konzern nach den Vorschriften des Handelsgesetz-
buches (HGB) erstellt. 

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung den Abschlussprüfer 
vor. Dabei stützt er sich auf eine Empfehlung des Prüfungsausschus-
ses.  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat den Abschlussprüfer 
gebeten, den Prüfungsausschuss unverzüglich über alle für seine Auf- 
gaben wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse zu unterrich-
ten, die bei der Durchführung der Abschlussprüfung zu dessen Kennt-
nis gelangen. Außerdem soll der Abschlussprüfer darüber informieren 
und es im Prüfungsbericht vermerken, wenn er bei Durchführung der 
Abschlussprüfung Tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der von 
Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen Entsprechenserklärung zum 
DCGK ergeben. 
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Risikomanagement 

Teil einer guten Corporate Governance ist immer auch der verantwor-
tungsvolle Umgang mit geschäftlichen Risiken, mit denen die Gesell-
schaft und der Konzern konfrontiert werden. Vorstand und Aufsichtsrat 
befassen sich daher fortlaufend mit den internen Kontroll- und Risiko-
managementsystemen in der Wacker Neuson Group und dem dazu-
gehörigen Berichtswesen. 

Einzelheiten zum Risikomanagement in der Wacker Neuson Group 
einschließlich eines Berichts zum Kontroll- und Risikomanagement-
system innerhalb des Rechnungswesens finden Sie im Risiko- und 
Chancenbericht des zusammengefassten Lageberichts (→ Geschäfts-
bericht 2025 der Wacker Neuson Group). 

Transparenz 

Fester Bestandteil der Corporate Governance ist der regelmäßige ak-
tive Dialog mit den Aktionären und anderen Anspruchs- und Interes-
sengruppen. Regelmäßig, schnell und dabei so offen wie möglich wer-
den Aktionäre ebenso wie Finanzanalysten, Aktionärsvereinigungen 
und Medien über die Geschäftslage sowie über wesentliche Verände-
rungen in der Unternehmensgruppe informiert. Dabei fühlt sich die Un-
ternehmensgruppe einer aktiven und offenen Kommunikation ver-
pflichtet. 

Wie es das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und der DCGK vorse-
hen, informiert die Wacker Neuson Group viermal jährlich in einem 
Geschäftsbericht, einem Halbjahresbericht sowie zwei Quartalsmittei-
lungen über die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage der Unter-
nehmensgruppe. Diese Berichte werden vor der Veröffentlichung vom 
Aufsichtsrat beziehungsweise Prüfungsausschuss mit dem Vorstand 
erörtert. Darüber hinaus beantwortet der Vorstand in der Hauptver-
sammlung die Fragen der Aktionäre. Außerdem dient das Internet als 
Kommunikationsplattform: Unter der Internetadresse → www.wacker-
neusongroup.com in der Rubrik Investor Relations finden Interessierte 
Pressemitteilungen, alle Ad-hoc-Meldungen, Finanzberichte und den 
Finanzkalender mit den wichtigen Terminen des Jahres in stets aktu-
eller Form. Wer sich in die Verteilerliste eintragen lässt, wird auch auf 
diesem Wege regelmäßig informiert. 

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte und wesentliche Stimm-
rechtsanteile 

Die Wacker Neuson SE veröffentlicht die sogenannten Directors‘ 
Dealings-Meldungen nach Art. 19 der Marktmissbrauchsverordnung 
(EU) Nr. 596/2014. In diesen Meldungen informiert die Gesellschaft 
unverzüglich über Wertpapiergeschäfte mit Bezug auf die Aktie der 
Wacker Neuson SE, die von Mitgliedern des Vorstands und des Auf-
sichtsrats sowie von mit diesen Organmitgliedern in enger Beziehung 
stehenden natürlichen und juristischen Personen getätigt wurden. 
Diese Mitteilungen werden auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
→www.wackerneusongroup.com unter der Rubrik Investor Relati-
ons/Corporate Governance veröffentlicht. Ebenso informiert die Un-
ternehmensgruppe unter der Rubrik Investor Relations/Finanzmittei-
lungen unverzüglich über Mitteilungen von Aktionären über den Er-
werb oder die Veräußerung bedeutender Stimmrechtsanteile nach 
§ 33 WpHG beziehungsweise über das Halten von Finanzinstrumen-
ten und sonstigen Instrumenten nach §§ 38 und 39 WpHG. 

Vergütungsbericht 

Der jeweils aktuelle Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat 
ist auf der Internetseite der Gesellschaft →www.wackerneuson-
group.com unter der Rubrik Investor Relations/Corporate Governance 
veröffentlicht. 

Die Gesamtvergütung von Vorstand und Aufsichtsrat wird sowohl an 
der genannten Stelle als auch im Konzernanhang unter der An-
hangsangabe Nr. 35 „Angaben zu Geschäften mit nahestehenden 
Personen und Unternehmen“ dargestellt (→ Geschäftsbericht 2025 der 
Wacker Neuson Group). 

Diversität; Erklärung zu den festgesetzten Zielgrößen für Frauen-
anteile in Führungsebenen 

Bei der Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat steht bei der Gesell-
schaft die fachliche und persönliche Kompetenz möglicher Kandida-
tinnen und Kandidaten unter besonderer Beachtung der unterneh-
mensspezifischen Situation im Vordergrund. Im Rahmen der Bewer-
tung der Kompetenz berücksichtigt der Aufsichtsrat insbesondere 
auch die internationale Tätigkeit der Unternehmensgruppe, und das 
Prinzip der Vielfalt, auch im Hinblick auf Alter, Geschlecht sowie Bil-
dungs- oder Berufshintergrund der Kandidatinnen und Kandidaten. 
Ein explizites Diversitätskonzept im Sinne von § 289f Abs. 2 Ziffer 6 
HGB verfolgt die Gesellschaft hierbei nicht. Zur Erläuterung wird zur 
Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen zu Abschnitt 
C.1 des DCGK in der oben abgebildeten Entsprechenserklärung ver-
wiesen. 

Die Wacker Neuson SE als börsennotiertes Unternehmen (das jedoch 
nicht der paritätischen Mitbestimmung im Sinne von § 96 Abs. 2 AktG 
unterliegt), ist verpflichtet, Zielgrößen für den Frauenanteil im Auf-
sichtsrat, im Vorstand und in den zwei Führungsebenen unterhalb des 
Vorstands festzulegen. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich wieder-
holt mit diesem Thema auseinandergesetzt. 

Bei der Auswahl und Bestellung von Vorstandsmitgliedern steht für 
den Aufsichtsrat die individuelle fachliche und persönliche Kompetenz 
möglicher Kandidatinnen und Kandidaten unter besonderer Beach-
tung der unternehmensspezifischen Situation im Vordergrund, so 
dass er dem Geschlecht in diesem Zusammenhang keine prioritäre 
Entscheidungsrelevanz zuweist. Derzeit sind im Vorstand der  
Wacker Neuson SE keine Frauen vertreten (Ist-Quote 0 Prozent).  

Da der Aufsichtsrat sich im Hinblick auf die vorerwähnte Maßgeblich-
keit der Qualifikation nicht durch einen Geschlechterproporz selbst 
binden will, hat er bei seinem entsprechenden Beschluss in 2021 da-
von abgesehen, für den Frauenanteil im Vorstand, den er bis zum 
31. Dezember 2026 erreichen will, eine vom Status quo abweichende 
Zielgröße festzulegen (d.h. Ziel-Quote bleibt 0 Prozent). 

Auch hinsichtlich der Besetzung des Aufsichtsrats steht für den Auf-
sichtsrat die individuelle fachliche und persönliche Kompetenz mögli-
cher Kandidatinnen und Kandidaten im Vordergrund, so dass für ihn 
auch in diesem Zusammenhang das Geschlecht keine prioritäre Ent-
scheidungsrelevanz hat. Derzeit sind im Aufsichtsrat der  
Wacker Neuson SE, der im Jahr 2025 wie vorstehend erläutert mit 
nicht vollständig einheitlichen Amtszeiten (je nach Aufsichtsratsmit-
glied bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung in den Jah-
ren 2026, 2028 bzw. 2030, sog. „Staggered Board“) bestellt wurde, 
keine Frauen vertreten (Ist-Quote 0 Prozent). Da der Aufsichtsrat sich 
für seine Zusammensetzung im Hinblick auf die vorerwähnte Maßgeb-
lichkeit der Qualifikation und die unternehmensspezifische Situation 
nicht vorab generell durch einen Geschlechterproporz selbst binden 
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will, hat er bei seinem entsprechenden Beschluss in 2021 davon ab-
gesehen, sich für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, den er bis zum 31. 
Dezember 2026 erreichen will, eine vom Status quo abweichende 
Zielgröße festzulegen (d.h. Ziel-Quote bleibt 0 Prozent). 

Der Vorstand hat in 2021 folgende Zielgrößen für den Anteil an Frauen 
in Führungspositionen der Wacker Neuson SE beschlossen, die er bis 
zum 31. Dezember 2026 erreichen will, wobei sich diese Zielgrößen 
auf die bei der Gesellschaft Wacker Neuson SE direkt angestellten 
Mitarbeitenden beziehen. Die Ziel-Quote für die erste Führungsebene 
unter dem Vorstand sind 22,3 Prozent (Ist-Quote 29,4 Prozent) und 
die Ziel-Quote für die zweite Führungsebene unter dem Vorstand sind 
25,0 Prozent (Ist-Quote 37,5 Prozent). 

3. Angaben zu den Unternehmensführungspraktiken 

Compliance – Grundlagen unternehmerischen Handelns und 
Wirtschaftens 

Über die Richtlinien und Empfehlungen des DCGK hinaus bekennt 
sich der Vorstand der Wacker Neuson SE weltweit zu rechtmäßigem, 
sozial und ethisch verantwortungsvollem Handeln. In diesem Sinne 
wurde für die gesamte Wacker Neuson Group ein strategisches Leit-
bild entwickelt, das für alle – für den Vorstand, die Führungskräfte und 
alle Mitarbeitenden im Konzern – gleichermaßen gilt. Es verdeutlicht 
den Aktionären, Kunden, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit und 
den Mitarbeitenden den Rahmen des unternehmerischen Denkens 
und Handelns. 

Innerhalb der Unternehmensgruppe besteht als Teil der Konzernab-
teilung Corporate Legal & Compliance ein Corporate Compliance 
Office. Es ist innerhalb seiner Zuständigkeiten Ansprechpartner und 
Berater für Compliance-Themen und entwickelt dafür das Compli-
ance-Management-System auf Konzernebene weiter. Der Chief Com-
pliance Officer ist zugleich Leiter der Abteilung Corporate Legal & 
Compliance und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden. Mit 
der Implementierung des Compliance-Management-Systems wurden 
die konzernweit gültigen „Grundsätze unserer Unternehmensethik“ 
definiert, die das Bekenntnis zu Integrität sowie zur konsequenten Ein-
haltung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen beinhal-
ten. Diese Grundsätze werden durch den Code of Conduct für die Mit-
arbeitenden der Wacker Neuson Group näher definiert und durch in-
terne Richtlinien konkretisiert. Im Internet sind die „Grundsätze unse-
rer Unternehmensethik (Mission Statement)“ sowie der Code of 
Conduct unter → www.wackerneusongroup.com in der Rubrik Kon-
zern/Verhaltenskodex zugänglich. 

Die genannten Prinzipien sind für die Wacker Neuson Group ebenfalls 
wesentliche Grundlage für vertrauensvolle und nachhaltige Ge-
schäftsbeziehungen entlang der Wertschöpfungskette. Geregelt sind 
diesbezügliche Vorgaben im Verhaltenskodex für Lieferanten sowie 
im Verhaltenskodex für Vertriebspartner, die unter → www.wacker-
neusongroup.com in der Rubrik Konzern/Compliance abrufbar sind. 

Corporate Social Responsibility – Verantwortung für Umwelt und 
Gesellschaft 

Für das Geschäftsjahr 2025 hat die Wacker Neuson Group erneut 
keine gesonderte nichtfinanzielle Konzernerklärung erstellt, sondern 
nach § 315b HGB ihren Konzernlagebericht um eine inhaltlich auch in 
Anlehnung an die ESRS-Standards der Corporate Sustainability Re-
porting Directive des Europäischen Parlaments und des Rats ver-
fasste nichtfinanzielle Konzernerklärung erweitert, die dort einen ge-
sonderten Abschnitt bildet. 

 

München, den 19. März 2026 

Wacker Neuson SE 

Der Vorstand 

 

Dr. Karl Tragl Felix Bietenbeck  
Vorstandsvorsitzender Chief Operations Officer (COO) 
Chief Executive Officer (CEO) Chief Technology Officer (CTO) 

 

Christoph Burkhard Alexander Greschner 
Chief Financial Officer (CFO) Chief Sales Officer (CSO) 
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